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Microchip 
 
 
Ab 1. Januar 2006 besteht aufgrund der eidg. Tierseuchenverordnung die Vorschrift, sämtliche Hunde 
mit einem Mikrochip zu kennzeichnen. 
 
Als Hundehalter/-in sind Sie verpflichtet Ihrem Hund einen Mikrochip durch einen Tierarzt 
einsetzen zu lassen. 
 
Damit erfolgt die Registrierung sämtlicher Hunde in einer zentralen Datenbank. Die Kennzeichnung 
mit dem Chip ermöglicht in Seuchenfällen, bei Beissunfällen sowie bei entlaufenen oder ausgesetzten 
Hunden eine einfache und rasche Abklärung des Tierhalters oder der Tierhalterin. 
 
 
Was bedeutet diese neue Vorschrift für Sie als Hundehalter/-in? 
 
− Änderungen von Personalien, Adressänderungen, Besitzerwechsel und der Tod des Hun-

des sind der ANIS, Animal Identity Service AG, zu melden. 
Tel. 031 731 35 30 
www.anis.ch 

 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.bvet.admin.ch/tierschutz 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


